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1. Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Feriendorf Dobbiner Strand“ der Gemeinde Dobbertin 

(im Weiteren: B-Plan) erfolgt mit dem Planungsziel der Ausweisung eines Sondergebietes, das der 

Erholung dient.  

Mit der Aufstellung des B-Planes soll die Möglichkeit für die Sicherung, die Weiterentwicklung und 

die qualitative Verbesserung der bestehenden Erholungskapazitäten am Ufer des Dobbertiner Sees 

für die Gemeinde Dobbertin gegeben werden. Der Standort des bestehenden Feriendorfes soll 

langfristig gesichert werden. 

Die räumliche Einordnung des Plangebietes ist aus der Karte 1 zu entnehmen (s. Anlagen). 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) werden die nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG1) relevanten Auswirkungen des Planvorhabens in ihrer 

Gesamtheit betrachtet. 

 

Die gesonderte Prüfung der Betroffenheit von streng und besonders geschützten Arten durch das 

o. g. Projekt resultiert aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (Rs. C-

98/03) zur Unvereinbarkeit der alten Fassung des § 43 Abs. 4 BNatSchG mit den artenschutzrecht-

lichen Vorgaben der FFH-Richtlinie2. Der europarechtliche Schutz ist in den Artikeln 12, 13 und 16 

der FFH-Richtlinie und in den Artikeln 5, 6, 7 und 9 der Vogelschutzrichtlinie3 geregelt. Die hin-

sichtlich des Artenschutzes relevanten Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

sind bereits am 18.12.2007 in Kraft getreten und werden in der derzeit gültigen Fassung des 

BNatSchG) fortgeführt. Die Vorschriften zum besonderen Artenschutz gelten unmittelbar (§§ 44 bis 

47 BNatSchG). Auf der Basis des ergänzten § 44 des BNatSchG ist das Eintreten von Verboten auf 

die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten gesondert 

zu ermitteln und darzulegen.  

 

Auf dieser Grundlage ist nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktio-
nalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. auf den Erhaltungszustand der loka-
len Populationen gerichteter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) zu erstellen. Folgende 

vorhabensbezogene Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben dient als diesbezügliche Ent-

scheidungsgrundlage für die zuständige Fach- bzw. Genehmigungsbehörde. 

 

 

 

                                           
1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.2542, am  

    01.03.2010 in Kraft getreten, zuletzt geändert d. Gesetz vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258).  
2
 FFH-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-

den Tiere und Pflanzen („Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“). Zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (L 
158 S. 193, 10.06.2013) 1992L0043 - DE - 01.07.2013 - 006.003 - 1 
3
 Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlamentes und des Rates über den Erhalt der wildlebenden Vogelarten („Vogelschutz-

richtlinie“). ABl. EG Nr.  L 20/7 vom 26.01.2010, einschl. der rechtsgültigen Änderungen. Kodifizierte Fassung. 
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Im Ergebnis dieser naturschutzfachlichen Analyse kann es ggf. erforderlich sein, funktionserhal-

tende oder konfliktmindernde Maßnahmen festzulegen, die auf den unmittelbar betroffenen Arten-

bestand abzielen, mit diesem räumlich-funktional verbunden sind und zeitlich so durchgeführt 

werden, dass zwischen dem angestrebten Erfolg der Maßnahmen und dem vorgesehenen Eingriff 

keine zeitliche Lücke entsteht. Um dies zu gewährleisten, sind neben den Vermeidungsmaß-
nahmen auch vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) zu verwirklichen. 

 

Der AFB ist zwar ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem das spezielle, den Planstandort kennzeich-

nende Artenspektrum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen Prüfpro-

gramm unterzogen wird, dennoch ist in der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) zu 

einem Vorhaben letztlich eine integrierte Planung aller landschaftspflegenden Maßnah-
men sichergestellt. Dies erfordert, dass die ggf. festgesetzten Maßnahmen, die sich aus der 

Prüfung und Rechtsfolgenbewältigung des speziellen Artenschutzes ergeben, mit den Schutz-, 

Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der allgemeinen Eingriffsregelung abzugleichen 

und zu einem Gesamtkonzept zu verschmelzen sind. Die im Zusammenhang mit dem Genehmi-

gungsantrag zu erstellende Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung wird auf diesbezügliche Erfordernisse 

betrachtet. 

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

 

In dem vorliegenden AFB werden insbesondere:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der prüfungsrelevanten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt 

werden können, ermittelt und dargestellt und falls diese erfüllt sein sollten  

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. 

§ 45 Abs. 7 bzw. einer Befreiung nach § 67 BNatSchG  

geprüft. 

Die Beziehung der verschiedenen nationalen und europäischen Schutzkategorien der Tier- und 

Pflanzenarten zueinander zeigt nachfolgende Abb. 1. 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend enthalten:  

Abbildung 1: Nationale und europäische Schutzkategorien 
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Abb. 1: Nationale und europäische Schutzkategorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die prüfungsrelevante Artenkulisse umfasst alle in M-V vorkommenden Arten der folgenden Grup-

pen: 

- die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, 

- die europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (VRL). 

Über diese Gruppen hinaus ist nach nationalem Recht noch eine große Anzahl von Arten "beson-

ders geschützt". Diese sind nicht unmittelbar Gegenstand des vorliegenden AFB. Für diese Arten 

gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 nicht. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass dieses Artenspektrum bei der naturschutzfachlichen Bewertung völlig außer Betracht 

bleibt. Die Eingriffsregelung als naturschutzrechtliche Auffangregelung hat mit ihrer Eingriffsdefini-

tion und Folgenbewältigungskaskade einen umfassenden Ansatz, der auch den Artenschutz insge-

samt und damit auch diese Arten als Teil des Naturhaushaltes erfasst (§ 14 Abs. 1 i. V. m. § 1 

Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG). Grundsätzlich können dabei über vorhandene Biotopstrukturen und Leitar-

ten Rückschlüsse auf die nach allgemeinen Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und Pflanzenar-

ten gezogen werden. Eine über diesen indikatorischen Ansatz hinausgehende exemplarbezogene 

vollständige Erfassung aller Tier- und Pflanzenarten ist in Anbetracht der hier möglichen Artenzahl 

weder erforderlich noch verhältnismäßig. Sofern sich dabei schutzwürdige Artenvorkommen wie 

beispielsweise Arten der Roten Liste ergeben, die im Rahmen des biotopbezogenen Ansatzes nicht 

ausreichend erfasst werden, sind diese im Einzelfall jedoch vertiefend zu betrachten. Dies ist re-
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gelmäßig insbesondere aufgrund der Betroffenheit von nach §§ 18 - 20 NatSchAG M-V4 geschütz-

ten Biotopen der Fall. 

Auch die ausschließlich im Anhang II der FFH-Richtlinie geführten Spezies sind nicht in dem AFB 

abzuhandeln. Diese Arten unterliegen den Rechtsvorschriften der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Das im vorliegenden AFB verwendete Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes ist in nachfol-

gender Abb. 2 dargestellt worden. Die Prüfung erfolgt auf Einzelarten-Niveau*). Sie beinhaltet ein 

5-stufiges Verfahren mit den Schritten: 

1. Relevanzprüfung: Projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums 

2. Bestandsaufnahme: Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Wirkraum 

3. Prüfung der Betroffenheit: weitere Eingrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten auf 

Basis der Bestandsaufnahme 

4. Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG - Konfliktana-
lyse 

5. Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

*) Lediglich für die in M-V weit verbreiteten, ungefährdeten europäischen Vogelarten ohne besondere 

Habitatansprüche (wie z. B. Gehölzfrei- und Gehölzhöhlenbrüter) kann auch eine Gruppenprüfung zusam-

menfassend auf der Ebene der Artengruppe (Nistgilde) erfolgen. 

Zu den bedeutsamen oder Wert gebenden Arten, für die eine Prüfung auf Einzelart-Niveau erforderlich ist, 
gehören die Spezies aus den folgenden Gruppen: 

- die europäischen Vogelarten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (VRL), 

- die gefährdeten Vogelarten der Roten Listen M-V und der BRD (Kategorie 0 - 3), 

- die europäischen Vogelarten des Artikel IV Abs. 2 der VRL - Rastvogelarten, mit landesweit bedeut-
samen Vorkommen bzw. einer landesweiten Bedeutung des Vorhabensgebietes, d.h. im 
Vorhabensgebiet müssen regelmäßig mindestens 2 % oder mehr des landesweiten Rastbestandes 
der jeweiligen Art rasten 

- die streng geschützten Arten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV5), 

- die in Anhang A der VO EG 338/97 (EU-ArtSchV6) gelisteten streng geschützten Arten, 

- Arten mit besonderen Habitatansprüchen, d. h. Arten, die besondere Ansprüche an ihre Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten besitzen, regelmäßig wiederkehrend die gleichen Brutplätze nutzen und bei 
Realisierung eines Vorhabens voraussichtlich Probleme beim Finden adäquater neuer Lebensräume 
haben würden (z.B. Koloniebrüter, Gebäudebrüter, Horstbrüter). 

- Arten, für die das Bundesland M-V innerhalb Deutschlands eine besondere Verantwortung trägt 
(hierunter auch die managementrelevanten Vogelarten). 

Nachfolgend enthalten:  

Abbildung 2: Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes 

                                           
4
 Gesetz des Landes M-V zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz M-V - NatSchAG M-V) vom  

23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66), mehrfach geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431, 
436). 
5
 Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. 

Januar 2013 (BGBl. I S. 95).  
6
 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates v. 09. Dezember 1996 zum Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

durch Überwachung des Handels (EU-Artenschutzverordnung, EU-ArtSchVo), ABl. L 61 v. 3.3.1997, zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2015/736, ABl. L 117/25 v. 8.5.2015.  
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 Abb. 2: Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes

Arten des Anh. IV der 

FFH-Richtlinie

europäische Vogelarten

- des Anh. I der VRL

- des Art. IV Abs. 2

streng geschützte Arten 

des Anh. A der EU-

ArtSchV 

(VO EG 338/97)

streng geschützte Arten 

der Anl. 1 der BArtSchV

gefährdete Vogelarten 

der Roten Listen M-V und 

der BRD (Kategorie 0 - 3)

Berücksichtigung mit 

grundsätzlich

indikatorischem Ansatz bei 

der Eingriffsregelung (LBP)

weitere besonders 

geschützte Arten

(ausschließlich nach 

nationalem Recht 

geschützt)bedeutsame Brutvogelarten in M-V:

- Arten mit besonderen Habitatansprüchen, 

- Arten, für die das Bundesland M-V innerhalb Deutschlands eine besondere Verantwortung trägt

Artenschutzrechtliche Prüfung auf Einzelarten-Niveau

(Für die in M-V weit verbreiteten, ungefährdeten europäischen Vogelarten ohne besondere Habitatansprüche kann auch eine Gruppenprüfung 

zusammenfassend auf der Ebene der Artengruppe (Nistgilde)

1. Relevanzprüfung: Projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums

Ermittlung der Relevanzschwelle - Ausschluss der Arten für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit entsprechend der einschlägigen Zugriffsverbote mit 

hinreichender Sicherheit im Wirkraum ausgeschlossen werden kann

Europäischer Artenschutz Nationaler Artenschutz

Analyse der vom Projekt ausgehenden Wirkungen mit Ausweisung von projektbezogenen Wirkräumen

Um dem Schutzbedürfnis dieser 

Arten gerecht zu werden, sind 

diese Arten in allen Phasen der 

Eingriffsregelung 

(Bestandsaufnahme

– Eingriffsermittlung – Vermeidung 

– Ausgleich – Ersatz – 

Abwägungsentscheidung) zu 

berücksichtigen.

Die Beeinträchtigungen werden 

bezüglich dieser Arten jedoch 

i.d.R. durch die Berücksichtigung 

der Auswirkungen auf die 

jeweiligen Biotoptypen

generalisierend erfasst. Sofern 

sich dabei schützwürdige 

Artvorkommen wie beispielsweise 

Arten der Roten Liste ergeben, die 

im Rahmen des indikatorischen 

Ansatzes nicht ausreichend 

berücksichtigt werden, sind diese 

im Einzelfall vertieft zu betrachten.

Die für diese Biotoptypen 

vorgesehenen Schutz-, 

Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen dienen 

auch dem Schutz der dort 

betroffenen besonders 

geschützten Arten.

3. Prüfung der Betroffenheit: Abgrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten auf Basis der Bestandsaufnahme

Prüfung, welche der relevanten Arten vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind (sein können). Überlagerung von bekannten oder potentiellen Lebensstätten der 

jeweiligen lokalen Vorkommen der Arten im Wirkraum. Tabellen 2 und 3

durch das Vorhaben betroffene

sonstige geschützte/gefährdete

Arten

4. Prüfung der Beeinträchtigung (Konfliktanalyse): Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ausweisung / Berücksichtigung von Vermeidungs- (VAFB) und/oder funktionserhaltender (vorgezogener) Ausgleichsmaßnahmen (ACEF). Analyse: Formblätter.

Für die Prüfung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

relevante Arten

durch das Vorhaben betroffene 

europarechtlich geschützte Arten

nach NatSchAG M-V 

relevante Arten

Abschichtung/Einschränkung nach Kriterien:

sh. Tabellen 1a bis 1d

2. Bestandsaufnahme: Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Wirkraum

     - systematische faunistische Sonderuntersuchungen/Kartierungen zu ausgewählten Tierartengruppen und/oder

    - Potentialabschätzung aufgrund der biogeographischen Verbreitung/Habitatausstattung/Lebensraumtypen

    - vorhandene landesweit verfügbare Datengrundlagen

Überprüfung der Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (1.) vorgenommenen Abschichtung auf Plausibilität.

Arten, für die die Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind 

(ggf. im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Entwicklung weitergehender Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf. vorgezogener funktionserhaltender 

Ausgleichsmaßnahmen und Schritt 4 erneut prüfen)

Ausnahmeregelung beinhaltet keine naturschutzfachlichen

Ausnahmevoraussetzungen 

(es besteht jedoch die Ausnahmevoraussetzung, dass der 

Eingriff aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist).

5. Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG

(auch Befreiungen nach § 67 BNatSchG)

5a Prüfung der Wahrung des (günstigen) Erhaltungszustandes

Arten des Anhang IV FFH-RL: 

- keine nachhaltige Verschlechterung des günstigen EHZ 

- keine Verschlechterung des aktuellen ungünstigen EHZ 

Europäische Vogelarten: Wahrung des aktuellen EHZ (Aufrechterhaltung des Status Quo)

Ausweisung / Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen)

5b Alternativenprüfung

Gibt es eine hinsichtlich des europarechtlichen Artenschutzes anderweitige zumutbare 

Alternative?
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Die beiden wesentlichen Bearbeitungsschritte des AFB sind die Relevanzprüfung und die Konflikt-

analyse. 

In der Relevanzprüfung wird ermittelt, welche Arten von der Vorhabensart bzw. dem konkreten 

Vorhaben betroffen sein können bzw. ob eine mögliche Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden 

kann.  

In tabellarischer Form wird ein Überblick über die im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vor-

kommenden Tier- und Pflanzenarten gegeben. Grundlage dafür ist die Liste der in M-V rezent 

lebenden durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- und 

Tierarten, die Auflistung der in M-V vorkommenden Brut- und Zugvögel sowie der in M-V vorkom-

menden Pflanzen- und Vogelarten der Anl. 1 der BArtSchV bzw. der streng geschützten Arten des 

Anh. A der EU-ArtSchV (LUNG MV 2016b, LUNG MV 2015). Eine Gesamtliste ist in der Tabelle 1 

dargestellt.  

Zunächst erfolgt ausgehend von der Gesamtliste der Tabelle 1 und den Lebensraum- und 

Habitatansprüchen der einzelnen Arten eine Relevanzabstufung hinsichtlich der Lebensraumaus-

stattung im betrachteten Gebiet unter Berücksichtigung der biogeographischen Verbreitung der 

einzelnen Arten. 

Nach der Analyse der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen mit Ausweisung der projektspezifi-

schen Wirkräume kann im Ergebnis der Bestandsaufnahmen zu den Biotop- und /oder Lebens-

raumtypen sowie systematischen faunistischen Bestandserhebungen oder Potentialabschätzung 

und  Datenrecherchen eine weitere Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums (artenschutz-

rechtliche Vorprüfung,) erfolgen. Denn dem AFB brauchen die Arten nicht unterzogen werden, für 

die eine verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann (so genannte Relevanzschwelle). Die Ergebnisse der 

Relevanzabstufung und der artenschutzrechtlichen Vorprüfung sind in der Tabelle 2 dargestellt und 

der Tabelle 3 zusammengefasst.  

Im Weiteren werden jeweils die maßgeblichen Wirkpfade (z.B. Flächenverlust von Freilandstandor-

ten, Beeinträchtigung durch Lärm oder optische Reize mit  Effektdistanzen, Tötungsrisiko durch 

Baubetrieb und Anlagenverkehr, Immissionsverhalten) beschrieben und die Betroffenheit der 

relevanten Arten herausgearbeitet (Tabelle 4). Dabei werden nur die Arten / Artengruppen ausge-

grenzt, die hierbei sicher ausgeschlossen werden können, da sie im Wirkbereich sicher nicht vor-

kommen (Untersuchungsergebnisse bzw. Potentialbewertung für weiterer Artengruppen) oder im 

Hinblick auf die Wirkungen grundsätzlich nicht relevant sind. 

 

In der Konfliktanalyse werden für die einzelnen als vorhabensrelevant angesprochenen Arten 

bzw. Artengruppen mögliche Beeinträchtigungen ermittelt und qualifiziert. Bei der einzelartbezo-

genen Wirkungsanalyse werden die projektspezifischen Wirkfaktoren mit den artspezifischen 

Empfindlichkeitsmerkmalen verknüpft und geprüft, welche der artenschutzrechtlichen Verbotstat-

bestände für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Darauf aufbauend werden 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (VAFB) erarbeitet. Im Bedarfsfall sind auch 

Ausgleichsmaßnahmen (vorgezogene, d. h. CEF-Maßnahmen; ACEF) zur Kompensation der verblie-

benen Beeinträchtigungen zu benennen, um die möglicherweise auftretenden Verbotstatbestände 

zu überwinden. Ist dies nicht möglich, sind die fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmezu-

lassung zu prüfen. 

Die Abarbeitung erfolgt artbezogen unter Verwendung spezieller Formblätter (hier in Anlehnung 

an: Leitfaden – Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Genehmi-
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gung, LUNG M-V 2010). Die Formblätter enthalten für jede zu prüfende Art Angaben zum Gefähr-

dungsstatus, zu den Lebensraumansprüchen und Verhaltensweisen und der Verbreitung in 

Deutschland, M-V sowie im Untersuchungsraum. Darauf aufbauend werden anhand des projekt-

spezifischen Wirkungsgefüges (unter Beachtung sog. Signifikanzschwellen) die möglichen Schädi-

gungs- und Störungstatbestände abgeprüft. Die Formblätter sind in der Anlage zum AFB enthalten. 

Die artspezifisch erforderlichen Maßnahmen (VAFB, ACEF) werden in speziellen Maßnahmeblättern 

dargestellt und sind in den LBP zu integrieren. Maßnahmenansätze für Arten, die nicht zum Prüf-

spektrum des AFB zählen, werden im LBP entwickelt. 

 

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden die o. g. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) beziehen sich unmit-

telbar auf das Projekt. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben 

oder soweit abgemildert werden, dass keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen, 

continuous ecological functionality-measures) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der 

geschützten Arten an. CEF-Maßnahmen entsprechen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, d. h. 

sie werden zwingend vor dem Eingriff ausgeführt und müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs ihre 

Funktionalität weitgehend erreicht haben. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen 

Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erhal-

ten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen müssen den 

Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsregelung i. d. R. Aus-

gleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffe-

nen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaf-

fung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu diesem.  

 

Werden trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und/ oder CEF-Maßnahmen 

Verbotstatbestände erfüllt, so dienen FCS-Maßnahmen (measures aiming at the favourable 

conservation status) dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen 

Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erforder-

nissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an der 

jeweiligen Art und an der Funktionalität auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente 

ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) entsteht, in der eine irreversible Schwächung der 

Population zu befürchten ist. 
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2. Beschreibung der örtlichen Lage 

 

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage Dobbertin, in der Gemarkung Dobbertin, Flur 

1, Flurstück 45/32.  

Die Standorteigenschaften des betrachteten Raums sind wesentlich durch die eiszeitliche Prägung 

innerhalb des Sanders der Pommerschen Hauptrandlage der Weichselvereisung vorgegeben (vgl. 

KPU MV 2016). Die Oberfläche ist wellig bis schwach kuppig. Nördlich des Dobbiner Sees erstreckt 

sich ein kammartiger Höhenzug mit einer Ost - West verlaufenden Längsachse. 

Die Landschaft um das Plangebiet ist wesentlich geprägt durch den Dobbiner See im Südwesten 

und die auf drei Seiten umgebenden Kiefernforsten. Der Seeufer ist von einem schmalen Erlengür-

tel feuchter bis nasser Standorte gesäumt. Vorgelagerte Röhrichtbestände kommen kleinflächig in 

einiger Entfernung vor.  

Im Südosten grenzt die Wochenendhaussiedlung „Helmsrade“ am Planstandort an. 

Die Kreisstraße K24 verläuft im Norden in ca. 230-240 m Entfernung (gemessen von Haus 

Helmsrade Nr. 1 aus). 

Das Plangebiet ist großflächig vom europäischen Vogelschutzgebiete (SPA) DE 2339-402 

„Nossentiner / Schwinzer Heide“ umgeben, wobei der Geltungsbereich des B-Planes sich teilweise 

mit der Fläche des VS überschneidet. 

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer räumlicher Nähe zum FFH-Gebiet DE 2338-304 „Mildenitztal 

mit Zuflüssen und verbundenen Seen“. Im Westen der Projektfläche berühren sich die Gebiets-

grenzen, im Südwesten beträgt deren kleinste Entfernung ca. 14 - 15 m. 

 

3. Kurzdarstellung des Vorhabens 

 

Eine detaillierte Vorhabenbeschreibung ist dem Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000 mit 

der Planzeichenerklärung und dem  Teil B - Textliche Festsetzungen zum B-Plan sowie der dazu-

gehörigen Begründung zu entnehmen (DOBBERTIN 2017).  

Das Feriendorf Dobbiner Strand mit acht Ferienhäusern liegt direkt am Dobbertiner See und ist bis 

auf den Strandabschnitt allseitig vom Wald umgeben. Die Gebäude sind ganzjährig nutzbar, so 

dass eine touristische Nutzung über die Hautsaison in den Sommermonaten hinaus möglich ist. Die 

Erschließung des Standortes erfolgt über einen Waldweg, der im Norden auf die Kreisstraße K 24 

trifft. Für die angrenzende Wochenendhaussiedlung „Helmsrade“ erfolgt die Zufahrt in Weiterfüh-

rung dieses Weges. 
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Im Plangebiet befinden sich die folgenden Gebäude, Nebeneinrichtungen und Nutzungen: 

- acht Ferienhäuser (Nr. 1 bis 8) mit insges. 36 Betten, 

- Empfangs-, Bürogebäude und Wohnhaus für den Eigentümer, 

- Backgebäude mit gasbetriebenem Steinbackofen, 

- zwei Zelthäuschen nördlich des Empfangsgebäudes (Lagermöglichkeiten), 

- weitere kleine Lagereinrichtungen (Abstellen von Fahrrädern, Lager für Anlagenzubehör, 

Müllsammelbehälter, u. s. w.), 

- im Norden 20 kW-Freileitung mit Freihaltebereich und eine biologische Kläranlage, 

- im Bereich der Mittelspannungstrasse ein Holzlager, davor Abstellplätze, 

- Spielplatz, Beach-Volleyballfeld, 

- Grünfläche mit Gehölzbestand, 

- Strand. 

Im B-Plan sind die folgenden weiteren Angaben zum Projekt aufgeführt (ebd.), (Zitate aus ver-

schiedenen Stellen der Begründung des B-Planes):  

- „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Dobbin, Flur 1 das 

Flurstück 45/32:  

- Das Plangebiet ist ca. 1,07 ha groß.  

- Das Plangebiet des Bebauungsplanes grenzt im Westen an das Flurstück 366/10 (Eigen-

tum Land M-V), in dem sich der Uferstreifen und die Wasserflächen des Dobbertiner Sees 

befinden. Nördlich schließen sich Waldflächen an (Flurstücke 45/31 und 292 in Eigentum 

des Landes M-V). Östlich grenzen das private Waldgrundstück 292/1 und südlich die Wo-

chenendhaussiedlung Helmsrade an.  

- Der Weg von der Kreisstraße 24 für die verkehrliche Erschließung des Bebauungsplanes 

Nr. 4 führt über das landeseigene Flurstück 292“  

 

Mit der geplanten Aufstellung des B-Planes ist der Bestand zu sichern. Bauliche Veränderungen 

sind an den Ferienhäusern Nr. 1 bis 8 in Form von Errichtung von Terrassen / überdachten Ter-

rassen mit max. Grundflächen von je 20 m
2
 möglich. Stellplätze für die PKW’s der Feriengäste 

sind nur zwischen den Ferienhäusern und in einem Bereich von 6,00 m ab den Ferienhäusern 1 

bis 6 in Richtung Nordosten sowie entlang des Weges östlich des Ferienhauses 7 zulässig. 
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4.  Wirkfaktoren/Wirkprozesse des Vorhabens 

 

Nachfolgend werden die durch das Planvorhaben der Entwicklung des Feriendorfes verursachten 

Wirkfaktoren aufgeführt, die verbotstatbestandsrelevante Schädigungen oder Störungen der 

streng und besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten nach sich ziehen können. Zugriffsver-

bote auf europarechtlich geschützte Arten können durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirk-

faktoren eines Projektes ausgelöst werden. Für das Feriendorf sind die folgenden Aspekte als 

relevant zu betrachten.  

Als Grundlage der Wirkanalyse wurden folgende Recherchequellen, Unterlagen und Gutachten 

verwendet: 

- GEMEINDE DOBBERTIN (2017) (Zit.: DOBBERTIN 2017): Bebauungsplan Nr. 4 der Ge-

meinde Dobbertin „Feriendorf Dobbiner Strand“. Teil A – Planzeichnung, Teil B – Textliche 

Festsetzungen, Begründung. Vorentwurf, Stand Mai 2017. Erstellt von: Bürogemeinschaft 

Stadt- und Landschaftsplanung, Schwerin. 

- ECO-CERT (2017a): Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Dobbertin „Feriendorf Dobbiner 

Strand“. Begehungsbericht. Stand: Mai 2017. Techentin. 

- KARTENPORTAL UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN (KPU M-V) (2016) (LUNG M-V). 

- Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 

Westmecklenburg (GLRP WM, 2008). 

- Ergebnisse ehrenamtlicher avifaunistischer Erhebungen aus dem Bereich des Planungs-

raumes mit zeitlichem Schwerpunkt 2015-2016, 

- Rote Liste M-V und D der relevanten Tierartengruppen, Literatur und Veröffentlichungen 

zum landesweiten Artenbestand/Artenmonitoring (s. Literatur- und Quellenangaben im 

Verzeichnis - Kap. 10). 

 

 

4.1 Beschreibung der vom Projekt ausgehenden Wirkungen 

 

Die vorhabenbezogene Betrachtung der Wirkfaktoren bezieht sich auf die bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen, die auf das Planvorhaben der Entwicklung des Feriendorfes zurückzu-

führen sind. Sie werden zu verschiedenen Zeitpunkten wirksam: 

- baubedingte Wirkungen – sind bei der Errichtung der jeweiligen Bauobjekte auf die Dauer 

der Bauphasen beschränkt, 

- anlagebedingte Wirkungen – sind aufgrund der gesamten Existenz der Objekte verursach-

te permanente Wirkungen, 

- betriebsbedingte Wirkungen – entstehen beim Betrieb/Bewirtschaftung/Unterhaltung der 

Anlage und dauern über die gesamte Betriebsphase an. 

Im vorliegenden Fall sind folgende Wirkungen zu betrachten. 
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Baubedingte Wirkungen: 

- Veränderungen der Oberflächengestalt und Bodenstruktur (Verdichtungen, Aufschüttun-

gen, Abgrabungen), 

- Abschieben und Beseitigen von Vegetation, 

- temporärer Funktionsverlust von Biotopen und faunistischen Funktionsräumen, 

- temporäre Barrierewirkungen und Zerschneidung von Funktionsbeziehungen (z.B. Lagerflä-

chen), 

- temporäre Funktionsverminderung / -verlust in Folge von erhöhten Stör- und 

Scheuchwirkungen durch bauzeitliche Reizkulisse (z. B. Erschütterungen, akustische und 

optische Reize), 

- baubedingte Gefährdung von Individuen (flächenbezogene Tötung von Individuen oder 

Entwicklungsstadien (z.B. Gelege oder Jungvögel), Kollision mit Baufahrzeugen). 

Anlagebedingte Wirkungen: 

- Einschränkung der Lebensraumeignung und Zerstörung von Lebensraumstrukturen insbe-

sondere durch Flächen(teil)versieglung und Flächennutzungsänderungen, 

- Flächeninanspruchname, 

- Fernwirkungen aufgrund von Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte,  

- Fernwirkungen der statischen optischen Reize (Gebäude-, Anlageneffekte, Licht). 

Betriebsbedingte Wirkungen:, 

- mechanische Belastungen, 

- Fernwirkungen durch Lärm,  

- Fernwirkungen im Zusammenhang mit sonstigen dynamischen Reizen (Stör- und 

Scheuchwirkungen durch dynamische optische Reize wie Fahrzeugbewegungen, Lichteffek-

te), 

- betriebsbedingte Tötung von Individuen (Kollisionen z. B. mit Fahrzeugen). 

 

Die geplanten Flächenversiegelungen/-verdichtungen wirken auf die Vegetationsbestände und 

Bodenfunktionen unmittelbar am Planstandort aus. Die Fernwirkungen gehen über diese Gren-

zen hinaus. Im Folgenden werden die Wirkfaktoren zusammengefasst erläutert und die Wirk-

pfade sowie ihre Intensität beschrieben.  

 

Flächeninanspruchnahme 

Versiegelungen sowie Verdichtungen und Bodenumlagerungen führen zu Einschränkungen von 

Funktionen und Leistungsfähigkeit des Bodens. Der Boden als potentieller Pflanzenstandort geht 

verloren. Unter Standorte werden die konkreten Flächen mit ihren biotischen und abiotischen 

Eigenschaften sowie den mit ihnen verknüpften Umweltbedingungen verstanden, auf denen die 

Individuen der jeweiligen Pflanzenart wachsen. Dies gilt für alle Lebensstadien der Pflanzen, also 

auch während der Vegetationsruhe. 
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Die Flächeninanspruchnahme führt zu Reduzierung bzw. Zerstörung von potentiellen Lebensstät-

ten mit Funktionen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten von relevanten Tierarten. Die räumliche 

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte muss je nach Raumanspruch der jeweiligen Art 

und bestehenden räumlichen funktionalen Beziehungen artspezifisch vorgenommen werden. So 

können z. B. essentielle Jagdhabitate bzw. Nahrungsräume für eine Art existentiell bedeutsame 

Bestandteile von Fortpflanzungsstätten sein. Ein weiteres Beispiel für derartige relevante Funkti-

onszusammenhänge sind wichtige Überwinterungs- und Rastgewässer von Wasservögeln, wo die 

Tiere sowohl Phasen der Nahrungsaufnahme als auch Ruhephasen durchlaufen. 

Von einer Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird nicht nur 

dann ausgegangen, wenn sie physisch vernichtet wird, sondern auch, wenn durch andere 

vorhabensbedingte Einflüsse wie z. B. Lärm oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise 

beeinträchtigt wird, dass sie von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft 

besiedelbar ist.   

Die im B-Plan festzusetzende max. mögliche bauliche Veränderung ist die Errichtung von Terras-

sen an den Ferienhäusern 1 bis 8 von jeweils 20 m
2
, womit insgesamt eine Flächeninanspruch-

nahme von 160 m
2 
verbunden sein kann.   

Partiell wird der folgende Lebensraum überplant: Grün-/Rasenflächen. 

Der Verlust von Flächen für ggf. rastende Zugvögel oder Tierartengruppen mit großen Rauman-

sprüchen ist von keiner Relevanz, da sich diese in unmittelbarer Siedlungs- und 

Gehölzstrukturnähe bzw. im Wald (Störungspotential, Fluchtdistanzen 200 – 300 m (für Zug- und 

Rastvögel vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010) nicht aufhalten.  

Die zusätzliche Flächeninanspruchnahme von insgesamt ca. 160 m2 ist als kleinstflächig zu bewer-

ten. Die überplanten Bereiche sind keine Lebensräume mit relevanten Funktionen, insbesondere 

als Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder essentielle Nahrungsräume, für die betrachtungsrelevan-

ten Arten. Über die Vorhabensfläche hinausgehende Fernwirkungen sind, als Folgen der möglichen 

Flächeninanspruchnahme des Projektes auszuschließen. 

Eine mit den Baumaßnahmen (insbes. Flächenfreimachung) zusammenhängende Gefährdung von 

Einzelindividuen der betrachtungsrelevanten Arten (insbes. Amphibien und Reptilien) ist auszu-

schließen. Deren Auftreten ist in den jeweiligen Baubereichen, nach Berücksichtigung der Vorbe-

lastungen (regelmäßige Nutzung durch Feriengäste) sowie der Habitatausstattung an den Bau-

standorten und im deren relevanten Umfeld, auszuschließen. 

Die Wirkintensität der vorhabengebundenen Flächeninanspruchnahme ist im Bezug auf die Lebens-

räume der zu prüfenden Arten insgesamt als irrelevant einzuschätzen. 

 

Veränderungen an Gebäuden 

Veränderungen an baulichen Anlagen können mit der Beseitigung von Habitatelementen für Tie-

rarten mit Anpassungen an die spezifischen Strukturen von Bauten einhergehen. Unter den Vögeln 

errichten die Arten der Nistgilde der Gebäudebrüter ihre Brutplätze (fast) ausschließlich an / in 

baulichen Anlagen (z. B. Schwalben-Arten, Hausrotschwanz, Mauersegler). Einige weitere Arten 

können optional ebenfalls Strukturen an / in Bauwerken für ihre Nestanlagen nutzen (z. B. Bach-

stelze, Waldkauz). Mehrere Fledermausarten nehmen Gebäude oder sonstige Bauwerke für ihre 

Ansiedlung und Nutzung als Winter- / Sommerquartier, Wochenstube oder für andere Funktionen 

an (z. B. Braunes Langohr, Zwergfledermaus). 
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Im Plangebiet ist die Errichtung von Terrassen an den Häusern 1 bis 6 die mögliche bauliche Ver-

änderung. Mit der Errichtung der Terrassen werden keine potentiellen Habitatelemente der prü-

fungsrelevanten Arten an den Gebäuden außenseitig berührt.  

Die mit den möglichen Veränderungen an den Gebäuden einhergehenden Auswirkungen sind ohne 

artenschutzrechtliche Relevanz. 

 

Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte 

Berücksichtigung finden die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der relevanten Tierarten und ihre mit 

diesen in funktionellen Beziehungen stehenden Ruhestätten, Wander(Transfer)korridore, Jagd- 

und Nahrungshabitate sowie die Ruhe- und Äsungsflächen der Zug- und Rastvögel. 

Die Baumaßnahmen. die neu errichteten baulichen Anlagen und die Flächenversiegelungen gehen 

mit potentiellen Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekten einher. Sie entfalten ihre Wirkun-

gen in Veränderungen räumlicher Funktionen auch außerhalb des Planstandortes.  

Die im Baugeschehen begründeten Haupteffekte mit Barrierewirkungen und Zerschneidungseffek-

ten beruhen in erster Linie auf der Beseitigung von Strukturen, die Habitatelemente mit Lebens-

raum- bzw. Verbundfunktionen sind. 

Die möglichen neu errichteten baulichen Anlagen (Terrassen) erreichen sehr geringe räumliche 

Ausmaße. Die Terrassen schließen sich an die vorhandenen Gebäude unmittelbar an.  

Bau- und anlagebedingt werden keine relevanten Lebensraum- oder Verbundelemente berührt. 

Auf Grund der Lagebeziehungen der potentiellen Teillebensräume von Amphibien im weiten Um-

feld des Planstandortes sind ausgeprägte tradierte Wanderkorridore auszuschließen. 

Vorbelastungen sind am Planstandort und im dessen relevanten Umfeld durch die vorhandene 

Ferienhaus- und benachbarte Wochenendhaussiedlung sowie Wege gegeben. 

Großräumige landschaftliche Freiräume sind nicht betroffen.  

Aufgrund der sehr geringen Maße der möglichen baulichen Veränderungen, der spezifischen Lage 

der jeweiligen Bau- und Anlagestandorte und der Vorbelastungen ist eine signifikante Betroffenheit 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der relevanten Arten durch vom Planvorhaben hervorgerufe-

ne Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte nicht zu prognostizieren.  

Die Wirkintensität ist insgesamt als nicht relevant einzuschätzen. 

 

Lärmimmissionen (akustische Reize) 

Besonders störempfindliche Arten gegenüber Lärm sind z. B. Wachtel, Drosselrohrsänger und im 

geringeren Maße auch die Spechtarten sowie Kuckuck, Hohltaube, Pirol (vgl. GARNIEL et al. 2007, 

GARNIEL &  MIERWALD 2010). Für weitere Arten wurde eine lärmbedingt erhöhte Gefährdung durch 

Prädation festgestellt (z. B. Kiebitz, Rebhuhn) (ebd.).  

Vorbelastungen sind am Planstandort und im dessen relevanten Umfeld durch Nutzungen / Betrieb 

in der vorhandenen Ferienhaus- und benachbarten Wochenendhaussiedlung  gegeben 

Durch die Bautätigkeit entstehen bei der möglichen Errichtung von Terrassen an den Ferienhäu-

sern 1 bis 6  temporäre Lärmbelastungen durch aperiodisch auftretende Geräusche, die in ihrer 

Intensität potentiell über die der vorhandenen Nutzungs- / Betriebsgeräusche hinausgehen kön-

nen.  
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Nach Realisierung der max. möglichen baulichen Veränderungen bleiben die nutzungs- / betriebs-

gebundenen Geräusche weiterhin in Höhe der Vorbelastungen. Die nutzungs- / betriebsbedingte 

Zunahme der Geräuschbelastungen ist am Planstandort und im dessen relevanten Umfeld auszu-

schließen. 

Die Auswirkungen der Lärmimmissionen werden im Umfeld der Ferienhaussiedlung, von den Bau-

grenzen aus definiert, (punktuelle Schallquellen) berücksichtigt. Die Betrachtung des Verbin-

dungsweges zwischen Feriendorf und der Kreisstraße K24 als lineare Schallquelle entfällt im vorlie-

genden Fall. Die baubedingt anzunehmende Frequentierung des Weges wird sehr gering sein und 

damit im Bereich der Vorbelastung liegen (insges. sehr geringes Bauvolumen). Das anlage- und 

betriebs- / nutzungsbedingte Verkehrsaufkommen erhöht sich nicht. 

Die mit der möglichen Bautätigkeit verbundenen Geräuschbelastungen haben erfahrungsgemäß 

eine kurze Wirkdauer. Deren Intensität liegt geringfügig über den bei Betrieb der Ferienhaussied-

lung auftretenden aperiodischen Geräuschen (z. B. Müllabfuhr, gelegentliche Reparaturarbeiten, 

Mähen der Rasenflächen). Baubedingte Wirkzusammenhänge werden im Hinblick auf die prüfungs-

relevanten Arten und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen. 

Insgesamt liegt die Intensität der bau- und betriebsgebundenen Schallimmissionen im Bereich der 

Vorbelastungen. Die planbedingte relevante Erhöhung des Schallpegels ist nicht zu prognostizie-

ren. 

Auf Grund der Vorbelastungen ist das Vorkommen von störempfindlichen Arten (z. B. Schwarz-

specht) im Plangebiet und dessen relevanten Umfeld auszuschließen. 

Die Wirkintensität ist insgesamt als nicht relevant einzuschätzen. 

 

Optische Störungen 

Durch die menschliche Anwesenheit, Lichtreize oder die Baukörper (Silhouettenwirkung) selbst, 

kommt es zu wahrnehmungsbedingten optisch verursachten Reaktionen bestimmter Tierarten, die 

dann mit einer Meidung der gestörten Bereiche reagieren. Das Abstandsverhalten der Tiere zur 

Störquelle ist dabei unterschiedlich und unmittelbar an ihre Wahrnehmbarkeit gebunden. Arten mit 

erhöhter Empfindlichkeit gegenüber optischen Störeffekten sind z. B. Kiebitz, Feldlerche, Kranich, 

Greifvögel.  

Von potentiell besonderer Bedeutung sind die mit der Bautätigkeit verbundenen dynamischen 

Störeffekte bei der möglichen Errichtung von Terrassen an den Ferienhäusern 1 bis 6  durch 

menschliche Aktivitäten und Bewegungen der Baumaschinen, Transportfahrzeuge. Das erhöhte 

Störungs- und Scheuchpotential ist während der Bautätigkeiten von temporärer Dauer.  

Nach Realisierung der möglichen Änderungen im Feriendorf sind die Erhöhung des Einflusses der 

optischen Reize durch die Wirkungen der (gegebenenfalls) überdachten Terrassen und der nut-

zungsbezogenen Bewegungen sowie die Vergrößerung des Bereiches mit Lichtimmissionen hin-

sichtlich der zu betrachtenden relevanten Arten zu bewerten. 

Auch Lichtimmissionen (LAI 2012) sind in der Lage das Verhalten von Tieren, insbesondere von 

Vögeln und Insekten, zu beeinflussen oder zu schädigen. Kurzwellige weiße Lichtquellen mit ho-

hem Blauanteil sind besonders problematisch. Sie haben Anlockwirkung auf die nachtaktiven In-

sekten, die in ihrem Grad eng mit der Art und Ausführung der Lichtquelle in Verbindung steht. 

Vögel können in ihrer Orientierung und ihrem Lebensrhythmus in der Nachtzeit beeinflusst wer-
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den. Auswirkungen auf die Artgruppe der Fledermäuse sind ebenfalls bekannt, jedoch wie für die 

anderen Artgruppen noch unzureichend erforscht.  

Die Auswirkungen der projektverursachten optischen Störungen werden im Umfeld der Ferien-

haussiedlung, von den Baugrenzen aus definiert, (punktuelle Störquelle) berücksichtigt. Zur Be-

trachtung einer linearen Störquelle s. o. unter „Lärmimmissionen“. 

Vorbelastungen sind am Planstandort und im dessen relevanten Umfeld durch die vorhandene 

Ferienhaus- und benachbarte Wochenendhaussiedlung sowie durch die mit diesen verbundenen 

Nutzungen gegeben. 

Der zu erwartende Umfang der Bautätigkeit zur Errichtung der Terrassen ist gering. Die mit der 

möglichen Bautätigkeit verbundenen Belastungen haben erfahrungsgemäß eine kurze Wirkdauer. 

Das baubedingte Störpotential liegt geringfügig über den der bei Nutzung und Betrieb der Ferien-

haussiedlung auftretenden regelmäßigen und aperiodischen Störungen (z. B. Anwesenheit der 

Ferien-, Badegäste, Müllabfuhr, gelegentliche Reparaturarbeiten, Mähen der Rasenflächen). Das zu 

prognostizierende Störpotential bewirkt keine relevante Erhöhung der durch die Vorbelastungen 

gegebenen Störeffekte. Baubedingte Wirkzusammenhänge werden im Hinblick auf die prüfungsre-

levanten Arten und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen. 

Die Terrassen als dauerhaft wirkenden Baukörper sind in der Relation zu den vorhandenen Bauten 

klein. Von den Terrassen ausgehende wirksame Signaleffekte sind auszuschließen. Die möglichen 

Änderungen im Feriendorf bewirken keine relevante Erhöhung der Präsenz von Menschen im 

Freien. 

Die wirkrelevante Erhöhung von Lichtimmissionen ist als Folge der möglichen Veränderungen im 

Feriendorf auszuschließen. 

Insgesamt liegt die Intensität der bau- und betriebsgebundenen Störeffekte im Bereich der Vorbe-

lastungen. Die planbedingte relevante Erhöhung des Störpotentials ist nicht zu prognostizieren. 

Auf Grund der Vorbelastungen ist das Vorkommen von störempfindlichen Arten (z. B. Kranich, 

Rotmilan) im Plangebiet und dessen relevanten Umfeld auszuschließen. 

Die Wirkintensität ist insgesamt als nicht relevant einzuschätzen.  

 

Die Einflüsse der Lärmbelastungen und der optischen Störungen auf die relevanten Arten wurden 

auch innerhalb der Effektdistanzen der einzelnen Arten betrachtet (unter Verwendung der 

Schlussberichte des FuE-Vorhabens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung: „Vögel und Verkehrslärm“ (GARNIEL et al. 2007) sowie der „Arbeitshilfe Vögel und Straßen-

verkehr“ (GARNIEL &  MIERWALD 2010), erstellt vom Kieler Institut für Landschaftsökologie). 

 

Erschütterungen 

Potentielle Auswirkungen durch Erschütterungen sind bei Arten mit einer stark an Boden gebunde-

nen Lebensweise zu berücksichtigen (z. B. Zauneidechse, Kröten-Arten).  

Erschütterungen gehen in der Bauzeit über das vorhandene Maß der Nutzung / Bewirtschaftung 

des Feriendorfes hinaus. Sie sind in den jeweiligen Baubereichen und deren unmittelbaren Umfeld 

von Bedeutung. Für die meisten Tierartengruppen stehen aber die optischen Reize sowie die er-

zeugte Geräuschkulisse als Wirkfaktoren deutlich im Vordergrund hinsichtlich des Beeinträchti-

gungspotentials, so dass die Erschütterungen eine untergeordnete Rolle spielen. 
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In der Nutzungs-, Betriebsphase kommt es zu keinen Erschütterungen, die über die derzeitig 

vorhandenen Effekte hinausgehen.  

Als zu betrachtender Wirkfaktor haben die Erschütterungen insgesamt keine zu prognostizierende 

Bedeutung. 

 

Gefährdung von Einzelindividuen, Kollisionsrisiko   

Neben dem baubedingten Risiko der Tötung von Individuen ist auch das Kollisionsrisiko - Tötun-

gen von Individuen infolge des anlagegebundenen Transportverkehrs – zu beachten. Das Risiko 

besteht insbesondere für alle zu betrachtenden relevanten Tierartengruppen. 

Die baubedingte flächenbezogene Gefährdung von Tieren ist im Bereich der jeweiligen Baufelder 

zu betrachten. Das dem bau- und betriebs- / nutzungsgebundenen Verkehr anzulastende Kollisi-

onsrisiko mit Fahrzeugen muss im Bereich des Feriendorfes und auf der Zuwegung bis zur Einmi-

schung der Fahrzeuge in den allgemeinen (öffentlichen) Straßenverkehr (hier auf dem Waldweg 

bis dessen Einmündung in die Kreisstraße K 24) berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Einzelartprüfung bei der Konfliktanalyse ist zu beachten, dass der Verbotstatbe-

stand nach Nr. 1 (Tötungen) des § 44 Abs. 1 BNatSchG individuenbezogen zu prüfen ist, da die 

Privilegierung gem. § 44 Abs. 5 nur für mit der Zerstörung von Lebensstätten verbundene Tötun-

gen gilt. Insofern ist bei selbstständigen Tötungen (roadkills) das Kriterium der Signifikanz bezüg-

lich des auftretenden Lebensrisikos für diese Arten maßgeblich. So werden vereinzelte Verluste 

von Individuen einer Art durch sogenannte „ongoing activities“ i. S. d. Europäischen Kommission 

(2007) wie Land- und Forstwirtschaft, Straßenverkehr und auch durch Gebäude, Windkraftanla-

gen, Leitungen, Masten u. a. gezählt. Für diese nicht vorhersehbaren Tötungen ist keine arten-

schutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, da „von einer Verwirkli-

chung des Tötungsverbotes nicht auszugehen ist“ (vgl. auch Europäische Kommission 2007). Bei 

den „systematischen Gefährdungen“ gehen die vorhabensverursachten Verluste ggf. über das 

„Normalmaß“ hinaus, sodass dann von einer Verwirklichung des Tötungsverbotes auszugehen ist. 

Für die individuenbezogene artspezifische Beurteilung des Kollisionsrisikos müssen Bezugsräume 

definiert werden. Ihre Ausdehnung ist nach autökologischen Merkmalen (insbesondere Aktions-

räume) und in Kenntnis der Verbreitung der Arten zu bestimmen. Um vorhabenbezogene Aussa-

gen für die artenschutzrechtlich relevanten Arten treffen zu können, werden zwei Betrachtungs-

räume definiert. Für die Arten mit geringen Aktionsradien (bis einigen Kilometern) wird die Klein-

region nördlich des Dobbiner Sees bis Kläden zu Grunde gelegt. Für die Arten mit großen Aktions-

radien wird die Großregion zwischen Sternberg im Nordwesten und Plau am See im Südosten als 

Bezugsraum betrachtet. 

In den o. g. Regionen vorhandene Vorbelastungen sind: Straßenverkehr, intensive Feldbewirt-

schaftung, Windenergieanlagen. 

Die Betrachtung des baugebundenen Kollisionsrisikos mit Fahrzeugen entfällt für das Planvorha-

ben. Die Möglichkeit der signifikanten Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos der relevanten 

Arten ist, in den Bezugsräumen auf Grund der geringen zu erwartenden baugebundenen Frequen-

tierung der kollisionsgefährdeten Bereiche durch Fahrzeuge und der geringen Fahrtgeschwindig-

keiten sowie nach Berücksichtigung der Vorbelastungen und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

der relevanten Arten in den kollisionsgefährdeten Bereichen, auszuschließen. 

Die Betrachtung des dem Vorhaben anzulastenden betriebs- / nutzungsgebundenen Kollisionsrisi-

kos mit Fahrzeugen entfällt für das Planvorhaben. Die im B-Plan festzusetzenden möglichen Ver-
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änderungen im Feriendorf verursachen keine Erhöhung der betriebs- / nutzungsbedingten Fre-

quentierung der kollisionsgefährdeten Bereiche. Die signifikante Erhöhung des allgemeinen Le-

bensrisikos der relevanten Arten ist, in den Bezugsräumen durch betriebs- / nutzungsgebundene 

Kollisionen mit Fahrzeugen auszuschließen. 

Die (gegebenenfalls) überdachten Terrassen als mögliche Erweiterungen an den baulichen Anla-

genbestandteilen im Plangebiet sind nicht geeignet, Tiere zu verletzen oder zu töten. Somit entfällt 

das anlagebedingte Kollisionsrisiko für das Planvorhaben ebenfalls.  

Die Wirkintensität ist insgesamt als nicht relevant zu beurteilen. 

 

Fazit: 

Nach Analyse der vom Planvorhaben ausgehenden Wirkpfade konnten keine Wirkzusammen-

hänge mit Beeinträchtigungspotentialen auf die prüfungsrelevanten Arten, ihre Lebensräu-

me oder Populationen abgeleitet werden. 

 

4.2 Abgrenzung der Räume mit potentiell beeinträchtigender Wirkung 

 

Die Abgrenzung von vorhabenspezifischen Wirkräumen ist eine der Grundlagen für die Auswahl 

von Arten, auf die sich dann die Prüfungsschritte der Relevanzprüfung beziehen. Der Raum mit 

potentiell beeinträchtigender Wirkung beschränkt sich nicht nur auf den Baustandort, Fernwirkun-

gen des Vorhabens sind regelmäßig mit zu berücksichtigen.  

Wie die im Kap. 4.1 vorgenommene Analyse der vom Planvorhaben ausgehenden Wirkpfade zeig-

te, konnten keine Wirkzusammenhänge mit Beeinträchtigungspotentialen auf die prüfungsrelevan-

ten Arten, ihre Lebensräume oder Populationen abgeleitet werden. 

Die Ausweisung von Wirkräumen entfällt im vorliegenden Fall. 

 

5.  Relevanzprüfung 

 

Für das geplante Vorhaben wurde für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ein Untersu-

chungsraum (UR) von 1.000 m um den Planstandort betrachtet (s. Karte 1).  

Aussagen zum Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten im UR wurden zum einen anhand 

von Datenrecherchen sowie einer Potenzialabschätzung der faunistischen Ausstattung des UR 

aufgrund der dort vorhandenen Biotopstrukturen bzw. abgrenzbaren Lebensraumtypen abgeleitet.  

Wie im Kap. 4.1 als Fazit dargelegt, konnten keine relevanten vorhabengebundenen Wirkpfade 

aufgezeigt werden. Potentiell beeinträchtigende vorhabengebunden Wirkungen sind auf die prü-

fungsrelevanten Arten, ihre Lebensräume oder Populationen auszuschließen. 

Die weiteren Schritte der Prüfung auf Relevanz der vorhabenspezifischen Wirkpfade im Bezug auf 

die Arten mit potentiellem Vorkommen in den vorab definierten Wirkräumen entfallen im vorlie-

genden Fall. 
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6. Konfliktanalyse 

 

Die artbezogene Konfliktanalyse erfolgt unter Zuhilfenahme von Formblättern, die im Einzelnen in 

den Anlagen enthalten sind. 

 

6.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Bezüglich der in M-V vorkommenden Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 

Abs.1, Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Ver-

bot:  

 

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder 

damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren 

wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Vorkommen von betroffenen Pflanzenarten 

 

Keine 
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6.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Bezüglich der in M-V vorkommenden Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 

Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende 

Verbote:  

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG): Fangen, Verletzen oder Töten von Tieren sowie 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Ein Verstoß gegen das Tö-

tungsverbot liegt dann nicht vor, wenn es sich um vereinzelte, zufällige, und insofern auch unver-

meidbare Tötungen durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens im Rahmen des allgemeinen 

Lebensrisikos der Arten handelt. 

 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 und 3 in Verbindung mit (5) BNatSchG): Beschädigung 

oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verlet-

zung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot 

nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 in Verbindung mit (5) BNatSchG): Erhebliches Stören von 

Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Vorkommen von betroffenen Tierarten 

 

Keine 
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6.3 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten  

 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VSch-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i. 

V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG): Fangen, Verletzen oder Töten von Vögeln sowie 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Ein Verstoß gegen das Tö-

tungsverbot liegt dann nicht vor, wenn es sich um vereinzelte, zufällige, und insofern auch unver-

meidbare Tötungen durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens im Rahmen des allgemeinen 

Lebensrisikos der Arten handelt. 

 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 und 3 in Verbindung mit (5) BNatSchG):  Beschädigung 

oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verlet-

zung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot 

nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 in Verbindung mit (5) BNatSchG): Erhebliches Stören von 

Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Vorkommen von betroffenen Europäischen Vogelarten  

 

Keine 
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7. Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen 

 für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs.  

 

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG kann hinsichtlich der Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie und der Europäischen Vogelarten von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahmen 

zugelassen werden.  

 

Eine weitergehende Erläuterung wird nicht erforderlich, da Tatbestände nach § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bei Durchführung der nachfolgend aufgeführten Ver-
meidungs- und/oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nicht vorliegen. 
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8. Fazit und Zusammenfassung 

 

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Aufstellung des B-Planes Nr. 4 „Feriendorf Dobbiner 

Strand“ der Gemeinde Dobbertin wurde die Verträglichkeit der Planung mit den artenschutzrechtli-

chen Bestimmungen betrachtet.  

 

Im Rahmen der Relevanzprüfung und anschließenden Konfliktanalyse wurde festgestellt:  

Für keine der überprüften Arten aus den relevanten Artgruppen werden nach Festlegung und 

Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) und/oder vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen  

(ACEF) bau-, anlage- oder betriebsbedingte Tötungs-, Schädigungs- oder Störungstatbestän-

de nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Es verbleiben keine Verletzungen von Zugriffsverboten, die eine Prüfung der Ausnahme-

voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder die Festlegung arterhaltender Maßnahmen 

(AFCS) zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einzelner Arten erfordern. 
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9. Artspezifische Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der  

  kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

 

In Frage kommen: 

- Maßnahmen zur Vermeidung (VAFB), 

- Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) (ACEF). 

 

Im vorliegenden Fall sind weder Maßnahmen zur Vermeidung noch solche zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität erforderlich. 
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setzes (Naturschutzausführungsgesetz M-V) (NATSCHAG MV 2010) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 
2010, S. 66), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen. 

NATURA 2000-LVO M-V – Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern 
(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung vom 12. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 462), mehrfach geän-
dert durch Verordnung vom 9. August 2016 (GVOBl. MV S. 646, ber. GVOBl. MV 2017 S. 10). 

RICHTLINIE 96/ 61/ EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung, ), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen. 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels („EU-Artenschutz-Verordnung“). ABl. EG 
Nr. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, einschl. der rechtsgültigen Änderungen. 

RICHTLINIE 2009/147/EG des europäischen Parlamentes und des Rates über den Erhalt der wildlebenden 
Vogelarten („Vogelschutzrichtlinie“). ABl. EG Nr.  L 20/7 vom 26.01.2010 (Zit.: VS-RL 2009). Kodifizierte 
Fassung. Einschl. der rechtsgültigen Änderungen. 

TA-LUFT – Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 (BGbl I 1950), einschließlich der 
rechtsgültigen Änderungen 

UNCEC – LUFTREINHALTEKONVENTION – Protocol to abate Acidification, Eutropication and Groundlevel 
Ozone vom 30. November 1999, Göteborg 

 

 

 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 23.05.2017 
Prognosen, Planung und Beratung 

zum technischen Umweltschutz 
Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Dobbertin  

 

 

am Standort 

Dobbertin / LK Ludwigslust-Parchim Seite:    - 31 - 

  
 

 

Anlagen 

 

 

o Tab. 1 – Gesamtartenliste 

 

o Karte 1 

 

 

 

 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 23.05.2017 
Prognosen, Planung und Beratung 

zum technischen Umweltschutz 
Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Dobbertin  

 

 

am Standort 

Dobbertin / LK Ludwigslust-Parchim Seite:    - 32 - 

  
 

 

Tab. 1 – Gesamtliste der in Mecklenburg-Vorpommern rezent vorkommenden heimi-

schen Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, der Brut- und Zug-

vögel sowie anderen streng geschützten Tier- und Pflanzenarten 

Gruppe dt. Artname wiss. Artname 

Farn- und 

Blütenpflanzen 
Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 

Echter Frauenschuh Cypripedium calceolus 

Zwerg-Teichrose Nuphar pumila 

Kriechender Scheiberich Apium repens 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 

Schwimmendes Froschkraut Luronium natans 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 

Vierteiliger Rautenfarn Botrychium multifidum 

Flechten Echte Lungenflechte Lobaria pulmonaria 

Weichtiere Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata 

Gewöhnliche Flussmuschel Unio crassus 

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 

Spinnen - Arctosa cinerea 

- Dolomedes plantarius 

Käfer Breitrand Dytiscus latissimus 

 Eremit Osmoderma eremita 

 Großer Goldkäfer Protaetia aeruginosa 

 Großer Wespenbock Necydalis major 

 Heldbock Cerambyx cerdo 

 Hochmoor-Laufkäfer Carabus menetriesi 

 Panzers Wespenbock Necydalis ulmi 

 Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Graphoderus bilineatus 

 Schwarzbrauner Kurzschröter Aesalus scarabaeoides 

 Schwarzhörniger Walzenhalsbock Phytoecia virgula 

 Smaragdgrüner Puppenräuber Calosoma reticulatum 

 Veränderlicher Edelscharrkäfer Gnorimus variabilis 

Libellen Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 

 Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 

 Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 

 Helm-Azurjungfer Coenagrion mercuriale 

 Hochmoor-Mosaikjungfer Aeshna subarctica elisabethae 

 Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 

 Scharlachlibelle Ceriagrion tenellum 

 Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 

 Zwerglibelle Nehalennia speciosa 

 Weißgraue Schrägflügeleule Simyra nervosa 

Falter Frankfurter Ringelspinner Malacosoma franconica 

 Scheckiger Rindenspanner Fagivorina arenaria 

 Moorwiesen-Striemenspanner Chariaspilates formosaria 

 Heidekraut-Glattrückeneule Aporophyla lueneburgensis 

 Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 

 Eisenfarbener Samtfalter Hipparchia statilinus 

 Graubraune Eichenbuscheule Spudaea ruticilla 

 Sumpfporst-Holzeule Lithophane lamda 

 Großer Feuerfalter Lycaena dispar 

 Grüner Rindenflechten-Spanner Cleorodes lichenaria 

 Heide-Bürstenspinner Orgyia antiquiodes 

 Heidekraut-Fleckenspanner Dyscia fagaria 
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Falter Moorbunteule Anarta cordigera 

 Moosbeeren-Grauspanner Carsia sororiata 

 Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 

 Olivbraune Steineule Polymixis polymita 

 Östlicher Perlmuttfalter Argynnis laodice 

 Pappelglucke Gastropacha populifolia 

 Rußspinner Parocneria detrita 

 Salweiden-Wicklereulchen Nycteola degenerana 

 Schwarzer Bär Arctia villica 

 Warnecks Heidemoor-Sonneneule Heliothis maritima warneckei 

Krebse Edelkrebs Astacus astacus 

Lurche  Kammolch Triturus cristatus 

  Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 

  Knoblauchkröte Pelobates fuscus 

  Kreuzkröte Bufo calamita 

  Laubfrosch Hyla arborea 

  Moorfrosch Rana arvalis 

  Rotbauchunke Bombina bombina 

  Springfrosch Rana dalmatina 

  Wechselkröte Bufo viridis 

Kriechtiere Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis 

Schlingnatter Coronella austriaca 

Zauneidechse Lacerta agilis 

Fische Atlantischer Stör Acipenser oxyrinchus 

Meeressäuger Schweinswal Phocoena phocoena 

Landsäuger Biber Castor fiber 

Fischotter Lutra lutra 

Haselmaus Muscardinus avellanarius 

Wolf Canis lupus 

Fledermäuse Abendsegler Nyctalus noctula 

Bartfledermaus, Große  Myotis brandtii 

Bartfledermaus, Kleine  Myotis mystacinus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 

Großes Mausohr Myotis myotis 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 

Langohr, Braunes  Plecotus auritus 

Langohr, Graues  Plecotus austriacus 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Vögel Alpenstrandläufer, Kleiner Calidris alpina ssp. schinzii 

  Amsel Turdus merula 

  Austernfischer Haematopus ostralegus 

  Bachstelze Motacilla alba 

  Bartmeise Panurus biarmicus 

  Baumfalke Falco subbuteo 

  Baumpieper Anthus trivalis 

  Bekassine Gallinago gallinago 

  Bergente Aythya marila 

  Bergfink Fringilla montifringilla 
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Vögel Beutelmeise Remiz pendulinus 

 Birkenzeisig Carduelis flammea 

  Blaumeise Parus caeruleus 

  Blaukehlchen Luscinia svecica 

  Blässgans Anser albifrons 

 Bleßralle Fulica atra 

  Brachpieper Anthus campestris 

 Brandgans Tadorna tadorna 

  Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis 

  Braunkehlchen Saxicola rubetra 

  Bruchwasserläufer Tringa stagnatilis 

  Buchfink Fringilla coelebs 

  Buntspecht Dendrocopus major 

  Dohle Corvus monedula 

  Dorngrasmücke Sylvia communis 

  Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 

  Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus 

  Eichelhäher Garrulus glandarius 

  Eiderente Somateria mollissima 

  Eisente Clangula hyemalis 

  Eisvogel Alcedo atthis 

  Elster Pica pica 

  Feldlerche Alauda arvensis 

  Feldschwirl Locustella naevia 

  Feldsperling Passer montanus 

  Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra 

  Fischadler Pandion haliaetus 

  Fitis Phylloscopus trochilus 

  Flussregenpfeifer Charadrius dubius 

  Flussseeschwalbe Sterna hirundo 

  Flussuferläufer Actitis hypoleucos 

  Gänsesäger Mergus merganser 

  Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

  Gartengrasmücke Sylvia borin 

  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

  Gebirgsstelze Motacilla cinerea 

  Gelbspötter Hippolais icterina 

  Gimpel Pyrrhula pyrrhula 

  Girlitz Serinus serinus 

  Goldammer Emberiza citrinella 

  Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 

  Grauammer Emberiza calandra 

  Graugans Anser anser 

  Graureiher Ardea cinerea 

 Grauschnäpper Muscicapa striata 

  Großer Brachvogel Numenius arquata 

  Grüner Laubsänger Phylloscopus trochiloides 

  Grünfink Carduelis chloris 

  Grünschenkel Tringa nebularia 

  Grünspecht Picus viridis 

  Gryllteiste Cepphus grylle 

  Habicht Accipiter gentilis 

  Hänfling (Bluthänfling) Carduelis cannabina 

  Haubenlerche Galerida cristata 

  Haubenmeise Parus cristatus 

  Haubentaucher Podiceps cristatus 

  Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 
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Vögel Haussperling Passer domesticus 

 Heckenbraunelle Prunella modularis 

  Heidelerche Lullula arborea 

  Heringsmöve Larus fuscus 

  Höckerschwan Cygnus olor 

 Hohltaube Columba oenas 

  Kampfläufer Philomachus pugnax 

 Kanadagans Branta canadensis 

  Karmingimpel Carpodactus erythrinus 

  Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 

  Kiebitz Vanellus vanellus 

  Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola 

  Klappergrasmücke Sylvia curruca 

  Kleiber Sitta europaea 

  Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 

  Kleinspecht Dendrocopus minor 

  Knäkente Anus querquedula 

  Knutt Calidris canutus 

  Kohlmeise Parus major 

  Kolbenente Netta rufina 

  Kolkrabe Corvus corax 

  Kormoran Phalacrocorax carbo 

  Kornweihe Circus cyaneus 

  Kranich Grus grus 

  Krickente Anas crecca 

  Kuckuck Cuculus canorus 

  Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea 

  Lachmöwe Larus ridibundus 

  Löffelente Anas clypeata 

  Mantelmöve Larus marinus 

  Mauersegler Apus apus 

  Mäusebussard Buteo buteo 

  Mehlschwalbe Delichon urbicum 

  Merlin Falco columbarius 

  Misteldrossel Turdus viscivorus 

  Mittelsäger Mergus serrator 

  Mittelspecht Dendrocopus medius 

  Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

  Moorente Aythya nyroca 

  Nachtigall Luscinia megarhynchos 

  Nebelkrähe (Aaskrähe) Corvus corone 

  Neuntöter Lanius collurio 

  Nonnengans Branta leucopsis 

  Ohrentaucher Podiceps auritus 

  Odinshühnchen Phalaropus lobatus 

  Ortolan Emberiza hortulana 

  Pfeifente Anas penelope 

  Pfuhlschnepfe Limosa lapponica 

  Pirol Oriolus oriolus 

  Prachttaucher Gavia arctica 

  Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia 

  Raubwürger Lanius excubitor 

  Rauchschwalbe Hirundo rustica 

  Rauhfußkauz Aegolius funereus 

  Rebhuhn Perdix perdix 

  Regenbrachvogel Numenius phaeopus 

  Reiherente Aythya fuligula 
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Vögel Ringelgans Branta bernicla 

 Ringeltaube Columba palumbus 

  Rohrammer Emberiza schoeniclus 

  Rohrdommel Botaurus stellaris 

 Rohrschwirl Locustella luscinioides 

 Rohrweihe Circus aeruginosus 

  Rotdrossel Turdus ilacus 

 Rothalstaucher Podiceps griseigena 

  Rotkehlchen Erithacus rubecula 

  Rotmilan Milvus milvus 

  Rotschenkel Tringa totanus 

  Saatgans Anser fabalis 

  Saatkrähe Corvus frugilegus 

  Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta 

  Samtente Melanitta fusca 

  Sanderling Calidris alba 

  Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 

  Schafstelze Motacilla flava 

  Schelladler Aquila clanga 

  Schellente Bucephala clangula 

  Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

  Schlagschwirl Locustella fluviatilis 

  Schleiereule Tyto alba 

  Schnatterente Anas strepera 

  Schneeammer Piectrophenax nivalis 

  Schreiadler Aquila pomarina 

  Schwanzmeise Aegithalos caudatus 

  Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 

  Schwarzkehlchen Saxicola torquata 

  Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 

  Schwarzmilan Milvus migrans 

  Schwarzspecht Dryocopus martius 

  Schwarzstorch Ciconia nigra 

  Seeadler Haliaetus albicilla 

  Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola 

  Seidenschwanz Bombycilla garrulus 

  Sichelstrandläufer Calidris ferruginea 

  Silbermöwe Larus argentatus 

  Singdrossel Turdus philomelos 

  Singschwan Cygnus cygnus 

  Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 

  Sperber Accipiter nisus 

  Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 

  Spießente Anas acuta 

  Spornammer Calcarius lapponicus 

  Sprosser Luscinia luscinia 

  Star Sturnus vulgaris 

  Steinkauz Athene noctua 

  Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 

  Sterntaucher Gavia adamsli 

  Stieglitz Carduelis carduelis 

  Stockente Anas platyrhynchos 

  Strandpieper Anthus petrosus 

  Sturmmöwe Larus canus 

  Sumpfmeise Parus palustris 

  Sumpfohreule Asio flammeus 

  Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 
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Vögel Tafelente Aythya ferina 

 Tannenmeise Parus ater 

  Teichralle Gallinula chloropus 

  Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 

  Temminckstrandläufer Calidris temminckii 

 Tordalk Alca torda 

  Trauerente Melanitta nigra 

 Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 

  Trottellumme Uria aalge 

  Tundrasaatgans Anser fabalis rossicus 

  Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 

  Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 

  Türkentaube Streptopelia decaocto 

  Turmfalke Falco tinnunculus 

  Turteltaube Streptopelia turtur 

  Uferschnepfe Limosa limosa 

  Uferschwalbe Riparia riparia 

  Uhu Bubo bubo 

  Wacholderdrossel Turdus pilaris 

  Wachtel Coturnix coturnix 

 Wachtelkönig Crex crex 

Waldbaumläufer Certhia familiaris 

Waldkauz Strix aluco 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 

Waldohreule Asio otur 

Waldsaatgans Anser fabalis fabalis 

Waldschnepfe Scolopax rusticola 

Waldwasserläufer Tringa ochropus 

Wanderfalke Falco peregrinus 

Wasseramsel Cinclus cinclus 

Wasserralle Rallus aquaticus 

Weidenmeise Parus montanus 

Weißbartseeschwalbe Chlidonias hybridus 

Weißstorch Ciconia ciconia 

Weißwangengans Branta leucopsis 

Wendehals Jynx torquilla 

Wespenbussard Pernis apivorus 

Wiedehopf Upupa epops 

Wiesenpieper Anthus pratensis 

Wiesenweihe Circus pygargus 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Zeisig (Erlenzeisig) Carduelis spinus 

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 

Zilpzalp Phyloscopus collybita 

Zitronenstelze Motacilla citreola 

Zwergdommel Ixobrychus minutus 

Zwergmöwe Larus minutus 

Zwergsäger Mergus albellus 

Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus 

Zwergschnäpper Ficedula parva 

Zwergschwan Cygnus columbianus 

Zwergseeschwalbe Sterna albifrons 

Zwergstrandläufer Calidris minuta 

Zwergtaucher Podiceps ruficollis 
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